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ANMELDUNG 14. „ABENTEUER & ALLRAD“

07.-10. Juni 2012 in Bad Kissingen

Aussteller (bitte vollständige Angaben)

Firmenbezeichnung:
     
Straße:
      

PLZ / Ort:      
Telefon:      

Fax:           
E-Mail:
     

Internet:     www.     
Ansprechpartner:        
Ausstellungsgüter:      Kategorie:       
Bei Unternehmen aus der EU (nicht Deutschland): USt-ID      
Unteraussteller (bitte vollständige Angaben)

Firmenbezeichnung


Straße:      

PLZ / Ort:      
Telefon:      

Fax:            
E-Mail:
     

Internet:     www.     
Ansprechpartner:        



Ausstellungsgüter:      Kategorie:        
Gewünschte Stellfläche (bitte vollständige Angaben)

	STAND
	BESCHREIBUNG
	MIETPREIS
	GRÖßE

	
	
	
	

	Freigelände
	zur individuellen Gestaltung
	EUR 25,00 / m²

(zzgl. MwSt.)
	Front:  Bitte ausfüllen m

Tiefe:  Bitte ausfüllen m

	
	
	
	

	Marktplatz
	Offenes Großzelt ohne Seiten-wände
Mindestgröße: 20 m², Tiefe: 4 m,    5 m oder 8 m, Front in 5 m Raster
	EUR 35,00 / m²
(zzgl. MwSt.)
	Front:   

 FORMDROPDOWN 
 m
Tiefe:          FORMDROPDOWN 
 m

	Rabatte
	Auf Standflächen mit einer Größe zwischen 250-399 m² gewähren wir
	10% Rabatt
	auf die Kosten der Standfläche.

	
	Auf Standflächen mit einer Größe über 400 m² gewähren wir
	20 % Rabatt
	auf die Kosten der Standfläche.

	SONSTIGES
	
	
	


Entsorgungspauschale
allgemein

EUR 40,00 (bis 50 m²)


(zzgl. MwSt.)




EUR 60,00 (bis 100 m²)









EUR 80,00 (über 100 m²)


Medienpauschale zzgl. MwSt.


EUR 80,00




(Ausstellereintrag in Internet und Fachmedien, sowie Werbekostenzuschlag)

Bei Anmeldung bis zum 31.12.2011 gewähren wir auf die Standfläche einen Preisnachlass von 10%.

Anmeldeschluss für die Messe „ABENTEUER & ALLRAD“ ist der 30.04.2012.

Mit Abgabe dieser Anmeldung werden die nachfolgenden in der Anlage aufgeführten allgemeinen Teilnahmebedingungen der 14. „ABENTEUER & ALLRAD“ anerkannt.

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer

     
____________________________________         _________________________________

Ort, Datum




     rechtsverbindliche Unterschrift, Stempel


Bitte zurück per Fax:
+49 (0) 971 – 7854461

ANMELDUNG 14. „ABENTEUER & ALLRAD“

07.-10. Juni 2012 in Bad Kissingen

Technisches Bestellformular

	MENGE
	LEISTUNG
	EINZELPREIS EUR 
	GESAMTPREIS EUR

	
	
	
	

	Datum
	der Anreise zum Aufbau
	
	

	 FORMDROPDOWN 
                
	Wechselstromanschluss bis 2 kW, 220 Volt (08:00-22:00 Uhr)
	200,00
	 FORMDROPDOWN 


	 FORMDROPDOWN 
                   
	Drehstromanschluss bis 

6 kW, 380 Volt (08:00-22:00 Uhr)
	300,00
	 FORMDROPDOWN 


	 FORMDROPDOWN 
                   
	Aufbaustrom (Stromanschluss an den Aufbautagen) (08:00-20:00 Uhr)
	80,00
	 FORMDROPDOWN 


	 FORMDROPDOWN 
                  

	exklusive Standbewachung je Nacht (18-10 Uhr)
	240,00
	 FORMDROPDOWN 


	 FORMDROPDOWN 
                  
	Ausstellerausweis

(bis 50 m² 2 Bänder, pro weitere 30 m² ein Band zusätzlich)
	0,00
	0,00

	 FORMDROPDOWN 
                  
	zusätzliche Ausstellerausweise
	20,00
	 FORMDROPDOWN 


	 FORMDROPDOWN 
                  
	Zufahrtsgenehmigung für die Einfahrt in das Veranstaltungsgelände (Einfahrt bis 09:30 Uhr, Ausfahrt ab 18:00 Uhr) / Aussteller-Camping (Wohnwagen benötigen einen eigenen Aufkleber). DIE EIN- / AUSFAHRT IST ZWISCHEN 09:30 – 18:00 UHR NICHT MÖGLICH! 
	40,00
	 FORMDROPDOWN 


	 FORMDROPDOWN 

	Ausstellerabend am 09.06.2012
	20,00
	 FORMDROPDOWN 


	 FORMDROPDOWN 
                   
	Fahrzeuge im Parcours (auf eigene Gefahr, s. Ausstellerinformationen). Bei nicht Besetzung des Parcours wird eine Gebühr in Höhe von EUR 50,00 berechnet!!!
	0,00
	0,00

	     
	Gastkarten 
	5,00
	     

	Hackschnitzel, Sand, Schotter etc. können bei der Firma Gartenbau Stahl unter der Telefonnummer: 0971 699360 (mit Anlieferung und Entsorgung) bestellt werden. 

	
	
	
	

	SUMME:
	     

	zzgl. Gesetzlicher MwSt.:
	     

	GESAMTKOSTEN:
	     


WICHTIG: BITTE BIS SPÄTESTENS 30.04.2012 PER FAX ZURÜCKSENDEN.
FÜR BESTELLUNGEN NACH DIESEM ZEITPUNKT WERDEN MEHRKOSTEN JE EINHEIT VON 5,00 € NETTO ERHOBEN. DIE NACHBESTELLUNG EINES STROMANSCHLUSSES WIRD, SOFERN DIES TECHNISCH NOCH MÖGLICH IST, MIT MEHRKOSTEN VON 50,00 € BERECHNET. ALLE POSITIONEN SIND NUR VERFÜGBAR, SOLANGE DER VORRAT REICHT!
                                                    
_______________________      __________________     ___________________________
Ort, Datum                                   Firma                               rechtsgültige Unterschrift, Stempel
Allgemeine Teilnahmebedingungen
1. Ausstellung

„ABENTEUER & ALLRAD 2012 in Bad Kissingen
14. Off-Road-, Outdoor- und Erlebnismesse – „Europas größte Off-Road-Messe“
2. Veranstalter

pro-log GmbH, Professionelle Rallye Logistik
Tel.: +49 (0) 971 – 7854460
Kapellenstraße 11, 97688 Bad Kissingen

Mail: info@pro-log.cc

3. Veranstaltungsort

Off-Road-Gelände Bad Kissingen / Reiterswiesen; ACHTUNG: Keine Straßenbezeichnung. Das Gelände befindet sich in einem Naturschutzgebiet. Die Zufahrt ist nur über beschilderte Wege möglich.
4. Veranstaltungstermin

Dauer:


07.06.-10.06.2012
Öffnungszeiten:

Do, Fr, Sa

10:00 – 18:00 Uhr



So


10:00 – 17:00 Uhr
Aufbauzeiten:

04.06.-06.06.2012
08:00 – 20:00 Uhr
Abbauzeiten:

10.06.2012

17:30 – 22:00 Uhr



11.06.-13.06.2012
08:00 – 20:00 Uhr
5. Abbauzeiten

Die Abbauzeiten müssen in jedem Fall eingehalten werden. Ein Abbau der Messestände am letzten Veranstaltungstag vor 17:00 Uhr ist strengstens untersagt. Zuwiderhandlungen werden mit einer Konventionalstrafe in Höhe von EUR 500,00 netto geahndet.
6. Anmeldung

Das beiliegende Anmeldeformular ist an die Firma pro-log GmbH zu senden. Die unterschriebene Anmeldung gilt als Bestellung. Anmeldeschluss ist der 30.04.2012.
7. Medienpauschale / Werbekostenzuschlag

Die Angaben in der Anmeldung sind Grundlage für die Ausstellereintragungen im Internet und in den Fachmedien. Die Kosten für diesen Pflichteintrag betragen EUR 80,00 zzgl. der gesetzlichen MwSt. Der Pflichteintrag besteht auch für evtl. Unteraussteller. Für die Richtigkeit des Eintrags übernimmt der Veranstalter keine Gewähr. Außerdem werden mit dieser Pauschale die Kosten für die Werbemaßnahmen (z. B. Flyer, Zeitungsanzeigen) bezuschusst.
8. Zulassung

Zugelassen sind alle in- und ausländischen Hersteller oder deren Niederlassungen, Importeure oder autorisierte Fachhändler. Über die Zulassung der Aussteller und deren Produkte laut Anmeldung entscheidet der Veranstalter.

9. Standmiete 

Die Preise für Standmiete und Nebenkosten sind dem Anmeldeformular zu entnehmen. Die genannten Preise sind Nettopreise. Sie erhöhen sich um den Betrag der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Preise für Aktionsflächen und massive Hallen erfahren Sie in Absprache mit dem Veranstalter.

10. Standinformationen

Ausstattung und Gestaltung der Stände ist Sache des Ausstellers. Die max. Aufbauhöhe in den Ausstellungszelten beträgt 3,0 Meter. Trennwände können vom Veranstalter nicht zur Verfügung gestellt werden. Für die Gestaltung im Freigelände gibt es keine Einschränkungen. Name und Sitz des Ausstellers müssen deutlich sichtbar am Stand angebracht sein.
11. Technische Einrichtungen

Anträge für Strom und sonstige Leistungen ersehen Sie auf der zweiten Seite der Anmeldung. Diese müssen bei Bedarf bis spätestens 30.04.2012 an den Veranstalter zurück gesandt werden. Spätere Eingänge können nicht berücksichtigt werden. 

12. Ausstellerausweis

Jeder Aussteller erhält für seinen Stand bis 50 m² zwei Ausstellerausweise kostenlos. Für jede weitere 30 m² wird ein zusätzlicher Ausweis vergeben. Sollten mehr Ausweise benötigt werden, sind diese für EUR 20,00 / Stck. zzgl. ges. MwSt. bei der Ausstellungsleitung erhältlich. Der Aussteller übernimmt alle Verpflichtungen, auch Unterausstellern gegenüber. Die Bänder müssen sichtbar am Handgelenk getragen werden.

13. Regelung für Fahrzeuge auf dem Gelände der Abenteuer & Allrad

Jeder Aussteller ist verpflichtet die von Ihm auf das Gelände bewegte Fahrzeuge zu melden. Fahrzeuge, die nur für Anlieferungen genutzt werden und das Gelände bis spätestens Mittwochabend, 22:00 Uhr verlassen, erhalten gegen ein Pfand in Höhe von 30,00 € eine entsprechende Karte, die gut sichtbar in der Windschutzscheibe platziert werden muss. Beim Verlassen des Geländes erhält der Fahrer den Pfandbetrag gegen Abgabe der Karte zurück. Fahrzeuge, die zwischen Donnerstag und Sonntag in das Gelände einfahren wollen bzw. die im Bereich des Aussteller-Campings abgestellt werden, benötigen eine kostenpflichtige Zufahrtsgenehmigung, die über das technische Bestellformular bezogen werden kann. Der Aufkleber muss gut sichtbar an der Windschutzscheibe angeklebt werden. Wohnwagen benötigen einen eigenen Aufkleber. Bitte beachten Sie, dass der Untergrund in diesem Bereich nicht befestigt ist. Fahrzeuge, die als Warenlager dienen können auf der Standfläche abgestellt werden, müssen aber mit entsprechend großen Bannern o.ä. gebrandet werden. Die Standfläche ist entsprechend groß zu wählen, so dass das gesamte Equipment hier abgestellt werden kann. Zusätzliche kostenfreie Flächen auf dem Gelände können nicht zur Verfügung gestellt werden. Des Weiteren besteht die Möglichkeit, LKW auf dem separaten Anhängerparkplatz außerhalb des Geländes abzustellen.
Fortsetzung auf der nächsten Seite

FORTSETZUNG

Allgemeine Teilnahmebedingungen

14. Mietvertrag

Der Mietvertrag kommt zustande, wenn dem Aussteller die Zulassung schriftlich, z. B. in Form der Rechnung, mitgeteilt wurde.

15. Hausordnung

Die Fa. pro-log GmbH übt das Hausrecht innerhalb des abgesperrten Geländes der Veranstaltung aus. Übernachtung im Gelände ist nur nach Absprache mit dem Veranstalter möglich. Die Einfahrt zum Veranstaltungsgelände ist nur bis 30 Minuten vor Öffnung der Ausstellung, mit entsprechender Zufahrtsgenehmigung möglich. Die Ein- / Ausfahrt während der Ausstellung ist aus polizei- und versicherungsrechtlichen Gründen nicht gestattet. Den Anweisungen der Ordnungskräfte ist unbedingt Folge zu leisten.

16. Zahlungsbedingungen

Die Standmiete ist sofort nach Erhalt der Rechnung fällig. Bei Anmeldungen bis zum 31.12.2011 (Eingang) gewährt der Veranstalter einen Nachlass in Höhe von 10% auf die angemietete Standfläche.

17. Änderungen / Höhere Gewalt

Falls unvorhergesehene Ereignisse eintreten, die eine Durchführung der Veranstaltung unmöglich machen, hat der Veranstalter den Aussteller hiervon unverzüglich zu unterrichten. Grundsätzlich entfällt dann der Anspruch auf Standmiete.
18. Haftungsausschluss

Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für Schäden an Ausstellungsgegenständen. Soweit ein Verschulden nachgewiesen werden kann, wird dieses auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt.

19. Rücktritt

20. Wird nach verbindlicher Anmeldung vom Veranstalter ein Rücktritt zugestanden, so sind vom Aussteller 100% der Miete als Kostenentschädigung an den Veranstalter zu entrichten, sofern die Stellfläche nicht anderweitig vergeben werden kann. Sollte eine Weitergabe des Platzes möglich sein, so wird eine Bearbeitungsgebühr von 20% fällig. Sollte der Rücktritt nach dem Anmeldeschluss am 30.04.2012 eingehen, wird ungeachtet einer Wiederbesetzung der Fläche der volle Mietpreis fällig.
21. Haftpflichtversicherung

Der Veranstalter hat eine Haftpflichtversicherung für seine gesetzliche Haftung abgeschlossen. Im Übrigen gelten die allgemeinen Versicherungsbedingungen für Haftpflichtversicherungen. Die Haftpflichtversicherung deckt ausschließlich Schäden Dritten gegenüber. Den Ausstellern wird empfohlen, für den Stand eine separate Ausstellerversicherung abzuschließen.

22. Behördliche Vorschriften

Es ist Sache des Ausstellers, sich über alle einschlägigen Vorschriften, auch der örtlichen Sicherheitsbehörde, zu informieren und diese zu beachten. Der Aussteller ist ferner verpflichtet, nur einwandfrei gesicherte Maschinen, Apparate und sonstige Anlagen zu zeigen, die den entsprechenden Unfallverhütungsvorschriften sowie den gesetzlichen Vorschriften entsprechen.

23. Verkaufsregelung

Die Ausstellung ist auch eine Verkaufsveranstaltung. Die Vorschriften des Rabattgesetzes, der Preisangabeverordnung und der Zugabeverordnung sind genau zu beachten. Alle getätigten Verkäufe haben unter Beachtung der allgemeinen Gesetze und nach den Grundsätzen eines ordentlichen Kaufmanns zu erfolgen. Der Verkauf von Lebensmitteln und Getränken ist nicht gestattet.

24. Bewachung

Der Veranstalter sorgt für eine allgemeine Bewachung des Geländes (06.06.2012 – 10.06.2012), übernimmt aber keine Haftung für Verlust oder Beschädigungen. Sonderwachen können über den Veranstalter organisiert werden.
25. Werbung

Werbung jeder Art ist nur innerhalb des Standes gestattet. Akustische Werbung ist so zu gestalten, dass benachbarte Aussteller nicht gestört werden.
26. Internetpräsenz

Jeder Aussteller hat die Möglichkeit seine Messe-Highlights auf der Homepage www.abenteuerallrad.de eingestellt zu bekommen. Hierfür genügt es einen max. halbseitigen Text im Word-Format und max. 2 Bilder im jpg-Format an die info@pro-log.cc zu senden. Die Texte werden sobald wie möglich, jedoch nicht vor dem 01.03.2012 eingestellt. Der Abgabeschluss für die Aussteller-Highlights ist der 30.04.2012.
27. Hundehaltung

An der Leine geführte Hunde werden geduldet. Verunreinigungen sind durch den Halter zu entfernen.

28. Anlieferung Postsendungen
Nachsendungen an Aussteller sind diesen direkt auf das Messegelände zuzustellen. Der Veranstalter nimmt keine Postsendungen entgegen.

29. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist der Sitz des Veranstalters
